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Beschluss über die Genehmigung der vom Staatsrat infolge der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) beschlossenen Nachtragskredite

Entwurf des Staatsrates 27.03.2021 Entwurf der FIKO

Beschluss
über die Genehmigung der vom Staatsrat infolge der zweiten Coro-
navirus-Welle (Covid-19) beschlossenen Nachtragskredite

Der Grosse Rat des Kantons Wallis

eingesehen Artikel 56 der Kantonsverfassung vom 8. März 1907;
eingesehen Artikel 21 des Gesetzes über die Geschäftsführung und den Finanz-
haushalt des Kantons und deren Kontrolle vom 24. Juni 1980 (FHG);
eingesehen Artikel 10 und 11 der Verordnung betreffend den Finanzhaushalt vom 
29. Juni 2005 (FHV);
eingesehen die Botschaft des Staatsrates über die Nachtragskredite infolge der 
zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) vom 26. März 2021;
auf Antrag des Staatsrates,

beschliesst:

I.

Art.  1

1 Folgende vom Staatsrat infolge der zweiten Coronavirus-Welle (Covid-19) be-
schlossenen Nachtragskredite werden genehmigt:

a) Aufbau eines Lagerbestandes an Schutzmasken für die Bevölkerung – 
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär – 200'000 Franken;

b) Werbeaktion "Tourismus Wallis" – Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und 
Innovation – 6'200'000 Franken;

c) Subventionen an die Event- und Reisebranche – Dienststelle für Wirtschaft, 
Tourismus und Innovation – 19'500'000 Franken;

d) Krisenbewältigungsstrategie für die MEM-Industrie durch Unterstützung von 
Investitionen und Innovation – Dienststelle für Wirtschaft, Tourismus und In-
novation – 15'000'000 Franken;
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e) Unterstützungsmassnahmen für Unternehmen, die schliessen mussten oder 
einen erheblichen Umsatzrückgang erlitten haben (Härtefälle) – Dienststelle 
für Wirtschaft, Tourismus und Innovation – 150'000'000 Franken;

f) Übernahme der jährlichen Abgabe gemäss GBB - Dienststelle für Wirtschaft, 
Tourismus und Innovation – Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit – 
1'550'000 Franken;

g) Umsetzung des Impfkonzepts (Impfzentren) sowie gezieltes und wiederholtes 
Testen von asymptomatischen Personen – Dienststelle für Gesundheitswe-
sen – 4'300'000 Franken;

h) Hilfen für den Kulturbereich im Rahmen der eidgenössischen Covid-19-Kul-
turverordnung – Dienststelle für Kultur – 10'400'000 Franken;

i) Subsidiäre kantonale Hilfen für die Kultur – Dienststelle für Kultur – 3'000'000 
Franken;

j) Hilfen zur Abfederung der Einnahmeverluste im ÖV-Bereich – Dienststelle für 
Mobilität – 3'000'000 Franken.

Art.  2

1 Der Staatsrat, vertreten durch die zuständigen Departemente, wird mit dem 
Vollzug des vorliegenden Beschlusses beauftragt.

II.

Keine Fremdänderungen.      

III.

Keine Fremdaufhebungen.      

IV.

Der vorliegende Beschluss betrifft ordentliche Ausgaben und untersteht somit 
nicht dem fakultativen Referendum. 
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Er tritt sofort in Kraft.

Sitten, den 27. März 2021

Der Präsident des Grossen Rates: 
Der Chef des Parlamentsdienstes: Claude Bumann
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